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Bitte wenden!

Auftrag vom:

Fertigstellung/Beendigung der Leistung:

Zutreffendes ist angekreuzt oder ausgefüllt!

Uhrzeit:

Auftragnehmer

Leistungsort:

Folgende Leistungen wurden abgenommen, die Mängelansprüche verjähren wie folgt:

Gesamtleistung

Abnahmebescheinigung

Baumaßnahme:

Leistung:

In sich abgeschlossene, funktionsfähige Teile der Leistung (§ 12 Abs. 2 VOB/B)

Gesamtleistung mit unterschiedlicher Verjährung folgender Teile der Leistung *)

Auftraggeber:

siehe Anlage

Beginn der Leistung:

Abnahme der ausgeführten Leistung im Fall einer Kündigung (§ 8 Abs. 6 VOB/B)

siehe Anlage

siehe Anlage

Beginn: Ende:

Ankreuzen und Ausfüllen, wenn für Teile der Leistung unterschiedliche Verjährungsfristen für Mängelansprüche gelten (z. B. bei Anlagen der Technischen Ausrüstung, beim 
Straßenbau u. ä.).

Abnahmeort:

*) 

KFB BD 12a
(Abnahmebescheinigung)

Leistung
Verjährungsfrist

Abnahmedatum:

Gesamtleistung

Gesamtleistung mit unterschiedlicher Verjährung folgender Teile der Leistung

Zur Abnahme sind folgende Unterlagen vorgelegt worden:
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Festgestellt wurden:

beseitigen.

Die festgestellten Mängel sind unverzüglich, spätestens bis zum vollständig und endgültig zu 

keine Mängel

folgende Mängel:

folgende Mängel laut Anlage

Weiterhin behält sich der Auftraggeber vor, Ansprüche aufgrund der Auswirkungen noch ausstehender Prüfungsergebnisse und 
Baustoffnachweise, sowie Minderung der Vergütung und Verlängerung der Verjährungsfrist für Mängelansprüche geltend zu 
machen.

Der mit der Objektüberwachung beauftragte freiberuflich Tätige hat am Abnahmetermin teilgenommen:

Ort:

Für den Auftragnehmer: Für den Auftraggeber:

Unterschrift Unterschrift

Datum:

KFB BD 12a
(Abnahmebescheinigung)

Dies gilt nicht für Mängel, die zur Kündigung geführt haben.

Kommt der Auftragnehmer dem nicht nach, ist der Auftraggeber berechtigt, die Mängel auf Kosten des Auftragnehmers 
beseitigen zu lassen.

Die Abnahme wird verweigert, weil die festgestellten Mängel wesentlich sind.

Zusätzliche Absprache:

Alle übrigen Ansprüche des Auftraggebers bleiben weiterhin unberührt.

Der Auftraggeber behält sich vor, die vereinbarte Vertragsstrafe geltend zu machen.

Name Unterschrift

folgende Mängel, die zur Kündigung geführt haben:
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